
Deutscher Bundestag  Drucksache  17/11180
 17. Wahlperiode  24. 10. 2012
 Beschlussempfehlung*

 des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

 a)  zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP
 – Drucksache 17/10774 –

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung
 der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts

 b)  zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, Richard Pitterle,
 Dr. Axel Troost, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/5525 –

 Verlustverrechnung einschränken – Steuereinnahmen sicherstellen

 A.  Problem

 Ein  wettbewerbsfähiges  Unternehmensteuerrecht  ist  mitentscheidend  für  den
 Erfolg  des  Wirtschaftsstandorts  Deutschland.  Einfache,  gerechte  und  zeitge-
 mäße  Regelungen  zur  Besteuerung  der  Unternehmen  tragen  zu  wirtschaftlichem
 Wohlstand  und  der  Sicherung  von  Arbeitsplätzen  bei.  Deutschland  benötigt  da-
 her  ein  Unternehmensteuerrecht,  das  einerseits  Kontinuität  wahrt,  andererseits
 aber  auch  durch  eine  stetige  Fortentwicklung  dem  dynamischen  globalen  Wan-
 del gerecht wird.

 B.  Lösung

 Zu Buchstabe a

 Mit  dem  vorliegenden  Gesetzesentwurf  soll  das  Unternehmensteuerrecht  durch
 zielgenaue  Maßnahmen  weiter  vereinfacht  sowie  rechtssicherer  ausgestaltet
 werden.  Das  steuerliche  Reisekostenrecht  soll  grundlegend  vereinfacht  und
 vereinheitlicht  werden.  Durch  eine  Annäherung  an  das  französische  Recht  beim
 Verlustrücktrag  soll  zudem  der  internationalen  Entwicklung  Rechnung  getra-
 gen werden.

 *  Der Bericht wird gesondert verteilt.
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Mit  dem  Gesetzentwurf  sollen  insbesondere  folgende  Maßnahmen  im  Bereich
 des Steuerrechts umgesetzt werden:

 –  Das  steuerliche  Reisekostenrecht  wird  grundlegend  vereinfacht  und  verein-
 heitlicht.

 –  Bei  den  Pauschalen  für  Verpflegungsmehraufwendungen  werden  die  Min-
 destabwesenheitszeiten  verringert  und  statt  der  bisherigen  dreistufigen  Staf-
 felung  wird  eine  zweistufige  Staffelung  der  Pauschalen  (im  Inland  12  Euro
 und 24 Euro, Wegfall der niedrigsten Pauschale von 6 Euro) eingeführt.

 –  Im  Bereich  der  Fahrtkosten  bei  Fahrten  zur  sog.  regelmäßigen  Arbeitsstätte
 wird  zur  Steuervereinfachung  sowie  Schaffung  von  Rechtssicherheit  gesetz-
 lich  festgelegt,  dass  es  höchstens  noch  eine  solche  Tätigkeitsstätte  je  Dienst-
 verhältnis  gibt,  deren  Bestimmung  durch  den  Arbeitgeber  oder  anhand  von
 „quantitativen  Elementen“  (neuer  Begriff:  „erste  Tätigkeitsstätte“),  statt  der
 vom  Bundesfinanzhof  verwendeten  „qualitativen  Elemente“  erfolgt;  dies
 führt auch bei der Besteuerung von Dienstwagen zu mehr Rechtssicherheit.

 –  Weitere  Vereinfachungen  sind  im  Bereich  der  Unterkunftskosten  im  Rah-
 men  der  sog.  doppelten  Haushaltsführung  sowie  der  vom  Arbeitgeber  zur
 Verfügung  gestellten  Verpflegung  anlässlich  einer  auswärtigen  beruflichen
 Tätigkeit vorgesehen.

 –  Der  Höchstbetrag  beim  Verlustrücktrag  wird  von  derzeit  511  500  Euro  (bei
 zusammen  veranlagten  Ehegatten  1  023  000  Euro)  auf  1  Mio.  Euro  (bei  zu-
 sammen veranlagten Ehegatten 2 Mio. Euro) angehoben.

 –  Die  Regelungen  zur  steuerlichen  Organschaft  werden  vereinfacht  und  an  die
 aktuelle Rechtsprechung angepasst.

 –  Die  Durchführung  des  Gewinnabführungsvertrags  sowie  die  formalen  Vor-
 aussetzungen  beim  Abschluss  eines  Gewinnabführungsvertrags  werden  ver-
 einfacht,  ein  Feststellungsverfahren  wird  im  Interesse  der  Verfahrensökono-
 mie, der Rechtssicherheit und einer gleichmäßigen Besteuerung eingeführt.

 –  Als  Reaktion  auf  die  Rechtsprechung  des  Bundesfinanzhofs  erfolgt  eine  Ab-
 sicherung  deutscher  Besteuerungsrechte,  und  der  doppelte  Inlandsbezugs  bei
 der  Organgesellschaft  wird  als  Folge  des  von  der  EU-Kommission  eingelei-
 teten Vertragsverletzungsverfahrens 2008/4909 aufgegeben.

 Darüber  hinaus  empfiehlt  der  Finanzausschuss  insbesondere  folgende  Verände-
 rungen des Gesetzentwurfs:

 –  notwendige  redaktionelle  Anpassungen  von  Gesetzesverweisen  und  klarstel-
 lende  Ergänzungen  im  Rahmen  der  Vereinfachung  des  steuerlichen  Reise-
 kostenrechts;

 –  Anhebung  der  quantitativen  (zeitlichen)  Kriterien  zur  Bestimmung  der  „ers-
 ten  Tätigkeitsstätte“  von  einem  vollen  Arbeitstag  oder  mindestens  20  Pro-
 zent  der  vereinbarten  regelmäßigen  Arbeitszeit  auf  zwei  volle  Arbeitstage
 oder mindestens einem Drittel der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit;

 –  präzisierende  und  vereinfachende  Regelungen  zu  steuerlichen  Organschaften.

 Annahme  des  Gesetzentwurfs  auf  Drucksache  17/10774  in  geänderter  Fas-
 sung  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktionen  SPD  und  DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

 Zu Buchstabe b

 Der  Antrag  der  Fraktion  DIE  LINKE.  sieht  vor,  dass  der  Deutsche  Bundestag
 die  Bundesregierung  auffordert,  einen  Gesetzentwurf  vorzulegen,  der  die  Mög-
 lichkeit  des  interperiodischen  steuerlichen  Abzugs  von  Verlusten  vom  Gesamt-
 betrag  der  Einkünfte  nach  §  10d  des  Einkommensteuergesetzes  und  §  8  des
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Körperschaftsteuergesetzes  sowie  vom  maßgebenden  Gewerbeertrag  nach
 §  10a  des  Gewerbesteuergesetzes  auf  die  fünf  folgenden  Veranlagungszeit-
 räume beschränkt.

 Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  17/5525  mit  den  Stimmen  der
 Fraktionen  CDU/CSU,  SPD,  FDP  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  gegen
 die Stimmen der Fraktion DIE LINKE.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Zu Buchstabe a

 (Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)

 *  Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten.

 Zu Buchstabe b

 Der  Antrag  macht  keine  Angaben  zu  Haushaltsausgaben  ohne  Erfüllungsauf-
 wand.

 E.  Weitere Kosten

 Zu Buchstabe a

 Der  Wirtschaft,  einschließlich  mittelständischer  Unternehmen,  entstehen  keine
 direkten sonstigen Kosten.

 Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

 Zu Buchstabe b

 Der Antrag macht keine Angaben über weitere Kosten.

 Gebietskörperschaft
 Volle

 Jahreswirkung*

 Kassenjahr

 2013  2014  2015  2016  2017

 Insgesamt  –290  •  –180  –275  –290  –290

 Bund  –125  •  –  77  –119  –125  –125

 Länder  –111  •  –  68  –105  –111  –111

 Gemeinden  –  54  •  –  35  –  51  –  54  –  54
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 a)  den  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/10774  in  der  aus  der  nachstehenden
 Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen;

 b)  den Antrag auf Drucksache 17/5525 abzulehnen.

 Berlin, den 24. Oktober 2012

 Der Finanzausschuss

 Dr. Birgit Reinemund  Dr. Mathias Middelberg  Lothar Binding (Heidelberg)
 Vorsitzende  Berichterstatter  Berichterstatter
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Zusammenstellung

 des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmens-
 besteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts
 – Drucksache 17/10774 –
 mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)
E n t w u r f
—

B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
—

 Entwurf eines Gesetzes
 zur Änderung und Vereinfachung der

 Unternehmensbesteuerung
 und des steuerlichen Reisekostenrechts

 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  8.  Oktober  2009  (BGBl.  I  S.  3366,
 3862),  das  zuletzt  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  8.  Mai
 2012  (BGBl.  I  S.  1030)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  §  4 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t
 Entwurf eines Gesetzes
 zur Änderung und Vereinfachung der

 Unternehmensbesteuerung
 und des steuerlichen Reisekostenrechts

 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  8.  Oktober  2009  (BGBl.  I  S.  3366,
 3862),  das  zuletzt  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  8.  Mai
 2012  (BGBl.  I  S.  1030)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 13 wird wie folgt gefasst:

 „13.  die  aus  öffentlichen  Kassen  gezahlten  Reisekos-
 tenvergütungen,  Umzugskostenvergütungen  und
 Trennungsgelder.  Die  als  Reisekostenvergütun-
 gen  gezahlten  Vergütungen  für  Verpflegung  sind
 nur  insoweit  steuerfrei,  als  sie  die  Pauschbeträge
 nach  §  9  Absatz  4a  nicht  übersteigen;  Tren-
 nungsgelder  sind  nur  insoweit  steuerfrei,  als  sie
 die  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3  Nummer  5  und  Ab-
 satz  4a  abziehbaren  Aufwendungen  nicht  über-
 steigen;“.

 b)  Nummer 16 wird wie folgt gefasst:

 „16.  die  Vergütungen,  die  Arbeitnehmer  außerhalb
 des  öffentlichen  Dienstes  von  ihrem  Arbeitgeber
 zur  Erstattung  von  Reisekosten,  Umzugskosten
 oder  Mehraufwendungen  bei  doppelter  Haus-
 haltsführung  erhalten,  soweit  sie  die  nach  §  9  als
 Werbungskosten  abziehbaren  Aufwendungen
 nicht übersteigen;“.

 2.  §  4 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  Mehraufwendungen  für  die  Verpflegung  des
 Steuerpflichtigen.  Wird  der  Steuerpflichtige
 vorübergehend  von  seiner  Wohnung  und  dem
 Mittelpunkt  seiner  dauerhaft  angelegten  betrieb-
 lichen  Tätigkeit  entfernt  betrieblich  tätig,  sind
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E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
die  Mehraufwendungen  für  Verpflegung  nach
 Maßgabe des §  9 Absatz 4a abziehbar;“.

 b)  Nach  Nummer  6  wird  folgende  Nummer  6a  einge-
 fügt:

 „6a.  die  Mehraufwendungen  für  eine  betrieblich  ver-
 anlasste  doppelte  Haushaltsführung,  soweit  sie
 die  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3  Nummer  5  Satz  1
 bis  7  abziehbaren  Beträge  und  die  Mehraufwen-
 dungen  für  betrieblich  veranlasste  Übernachtun-
 gen,  soweit  sie  die  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3
 Nummer 5a abziehbaren Beträge übersteigen;“.

 3.  §  8 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „Fahrten  zwischen  Woh-
 nung  und  Arbeitsstätte“  durch  die  Wörter  „Fahrten
 zwischen  Wohnung  und  erster  Tätigkeitsstätte  sowie
 Fahrten  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3  Nummer  4a  Satz  3“
 sowie  die  Wörter  „Entfernung  zwischen  Wohnung
 und  Arbeitsstätte“  durch  die  Wörter  „Entfernung
 zwischen  Wohnung  und  erster  Tätigkeitsstätte  sowie
 der  Fahrten  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3  Nummer  4a
 Satz 3“ ersetzt.

 b)  In  Satz  4  werden  die  Wörter  „zu  Fahrten  zwischen
 Wohnung  und  Arbeitsstätte“  durch  die  Wörter  „zu
 Fahrten  zwischen  Wohnung  und  erster  Tätigkeits-
 stätte  sowie  Fahrten  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3  Num-
 mer  4a  Satz  3“  sowie  die  Wörter  „der  Fahrten  zwi-
 schen  Wohnung  und  Arbeitsstätte“  durch  die  Wörter
 „der  Fahrten  zwischen  Wohnung  und  erster  Tätig-
 keitsstätte  sowie  Fahrten  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3
 Nummer 4a Satz 3“ ersetzt.

 c)  Nach Satz 7 werden die folgenden Sätze eingefügt:

 „Wird  dem  Arbeitnehmer  während  einer  beruflichen
 Tätigkeit  außerhalb  seiner  Wohnung  und  ersten  Tä-
 tigkeitsstätte  vom  Arbeitgeber  oder  auf  dessen  Veran-
 lassung  von  einem  Dritten  eine  Mahlzeit  zur  Verfü-
 gung  gestellt,  ist  diese  Mahlzeit  mit  dem  Wert  nach
 Satz  6  (maßgebender  amtlicher  Sachbezugswert  nach
 der  Sozialversicherungsentgeltverordnung)  anzuset-
 zen,  wenn  der  Preis  für  die  Mahlzeit  60  Euro  nicht
 übersteigt.  Der  Ansatz  einer  nach  Satz  8  bewerteten
 Mahlzeit  unterbleibt,  wenn  beim  Arbeitnehmer  für
 ihm  entstehende  Mehraufwendungen  für  Verpflegung
 ein  Werbungskostenabzug  nach  §  9  Absatz  4a  Satz  1
 bis 7 in Betracht käme.“
 b)  Nummer 6 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Nummer  4  und
 5  Satz  1  bis  6“  durch  die  Wörter  „Nummer  4
 Satz  2  bis  6  und  Nummer  5  Satz  5  bis  7“  er-
 setzt.

 bb)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „§  9  Absatz  1
 Satz  3  Nummer  4“  durch  die  Wörter  „§  9  Ab-
 satz  1  Satz  3  Nummer  4  Satz  2  bis  6“  und  die
 Wörter  „§  9  Absatz  1  Satz  3  Nummer  5  Satz  4
 bis  6“  durch  die  Wörter  „§  9  Absatz  1  Satz  3
 Nummer 5 Satz 5 bis 7“ ersetzt.

 c)  Nach  Nummer  6  wird  folgende  Nummer  6a  einge-
 fügt:

 „6a.  die  Mehraufwendungen  für  eine  betrieblich  ver-
 anlasste  doppelte  Haushaltsführung,  soweit  sie
 die  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3  Nummer  5  Satz  1
 bis  4  abziehbaren  Beträge  und  die  Mehraufwen-
 dungen  für  betrieblich  veranlasste  Übernachtun-
 gen,  soweit  sie  die  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3
 Nummer 5a abziehbaren Beträge übersteigen;“.

 3.  u n v e r ä n d e r t
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E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
4.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  Aufwendungen  des  Arbeitnehmers  für  die
 Wege  zwischen  Wohnung  und  erster  Tätig-
 keitsstätte  im  Sinne  des  Absatzes  4.  Zur  Ab-
 geltung  dieser  Aufwendungen  ist  für  jeden
 Arbeitstag,  an  dem  der  Arbeitnehmer  die
 erste  Tätigkeitsstätte  aufsucht,  eine  Entfer-
 nungspauschale  für  jeden  vollen  Kilometer
 der  Entfernung  zwischen  Wohnung  und  ers-
 ter  Tätigkeitsstätte  von  0,30  Euro  anzu-
 setzen,  höchstens  jedoch  4  500  Euro  im  Ka-
 lenderjahr;  ein  höherer  Betrag  als  4  500  Euro
 ist  anzusetzen,  soweit  der  Arbeitnehmer
 einen  eigenen  oder  ihm  zur  Nutzung  überlas-
 senen  Kraftwagen  benutzt.  Die  Entfernungs-
 pauschale  gilt  nicht  für  Flugstrecken  und
 Strecken  mit  steuerfreier  Sammelbeförde-
 rung  nach  §  3  Nummer  32.  Für  die  Bestim-
 mung  der  Entfernung  ist  die  kürzeste  Stra-
 ßenverbindung  zwischen  Wohnung  und  ers-
 ter  Tätigkeitsstätte  maßgebend;  eine  andere
 als  die  kürzeste  Straßenverbindung  kann  zu-
 grunde  gelegt  werden,  wenn  diese  offensicht-
 lich  verkehrsgünstiger  ist  und  vom  Arbeit-
 nehmer  regelmäßig  für  die  Wege  zwischen
 Wohnung  und  erster  Tätigkeitsstätte  benutzt
 wird.  Nach  §  8  Absatz  2  Satz  11  oder  Ab-
 satz  3  steuerfreie  Sachbezüge  für  Fahrten
 zwischen  Wohnung  und  erster  Tätigkeits-
 stätte  mindern  den  nach  Satz  2  abziehbaren
 Betrag;  ist  der  Arbeitgeber  selbst  der  Ver-
 kehrsträger,  ist  der  Preis  anzusetzen,  den  ein
 dritter  Arbeitgeber  an  den  Verkehrsträger  zu
 entrichten  hätte.  Hat  ein  Arbeitnehmer  meh-
 rere  Wohnungen,  so  sind  die  Wege  von  einer
 Wohnung,  die  nicht  der  ersten  Tätigkeits-
 stätte  am  nächsten  liegt,  nur  zu  berücksichti-
 gen,  wenn  sie  den  Mittelpunkt  der  Lebensin-
 teressen  des  Arbeitnehmers  bildet  und  nicht
 nur  gelegentlich  aufgesucht  wird.“

 bb)  Nach  Nummer  4  wird  folgende  Nummer  4a  ein-
 gefügt:

 „4a.  Aufwendungen  des  Arbeitnehmers  für  be-
 ruflich  veranlasste  Fahrten,  die  nicht  Fahr-
 ten  zwischen  Wohnung  und  erster  Tätig-
 keitsstätte  im  Sinne  des  Absatzes  4  sowie
 keine  Familienheimfahrten  sind.  Anstelle
 der  tatsächlichen  Aufwendungen,  die  dem
 Arbeitnehmer  durch  die  persönliche  Benut-
 zung  eines  Beförderungsmittels  entstehen,
 können  die  Fahrtkosten  mit  den  pauschalen
 Kilometersätzen  angesetzt  werden,  die  für
 das  jeweils  benutzte  Beförderungsmittel
 (Fahrzeug)  als  höchste  Wegstreckenentschä-
 digung  nach  dem  Bundesreisekostengesetz
 festgesetzt  sind.  Hat  ein  Arbeitnehmer  keine
 4.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  u n v e r ä n d e r t

 bb)  Nach  Nummer  4  wird  folgende  Nummer  4a  ein-
 gefügt:

 „4a.  Aufwendungen  des  Arbeitnehmers  für  be-
 ruflich  veranlasste  Fahrten,  die  nicht  Fahr-
 ten  zwischen  Wohnung  und  erster  Tätig-
 keitsstätte  im  Sinne  des  Absatzes  4  sowie
 keine  Familienheimfahrten  sind.  Anstelle
 der  tatsächlichen  Aufwendungen,  die  dem
 Arbeitnehmer  durch  die  persönliche  Benut-
 zung  eines  Beförderungsmittels  entstehen,
 können  die  Fahrtkosten  mit  den  pauschalen
 Kilometersätzen  angesetzt  werden,  die  für
 das  jeweils  benutzte  Beförderungsmittel
 (Fahrzeug)  als  höchste  Wegstreckenentschä-
 digung  nach  dem  Bundesreisekostengesetz
 festgesetzt  sind.  Hat  ein  Arbeitnehmer  keine
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E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
erste  Tätigkeitsstätte  (§  9  Absatz  4)  und  hat
 er  nach  den  dienst-  oder  arbeitsrechtlichen
 Festlegungen  sowie  den  diese  ausfüllenden
 Absprachen  und  Weisungen  zur  Aufnahme
 seiner  beruflichen  Tätigkeit  dauerhaft  den-
 selben  Ort  oder  dasselbe  weiträumige  Tätig-
 keitsgebiet  aufzusuchen,  gilt  Absatz  1  Satz  3
 Nummer  4  und  Absatz  2  für  die  Fahrten  von
 der  Wohnung  zu  diesem  Ort  oder  dem  zur
 Wohnung  nächstgelegenen  Zugang  zum
 Tätigkeitsgebiet  entsprechend.  Für  die  Fahr-
 ten  innerhalb  des  weiträumigen  Tätigkeits-
 gebietes  gelten  die  Sätze  1  und  2  entspre-
 chend.“

 cc)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  notwendige  Mehraufwendungen,  die  einem
 Arbeitnehmer  wegen  einer  beruflich  veran-
 lassten  doppelten  Haushaltsführung  entste-
 hen.  Eine  doppelte  Haushaltsführung  liegt
 nur  vor,  wenn  der  Arbeitnehmer  außerhalb
 des  Ortes  seiner  ersten  Tätigkeitsstätte  einen
 eigenen  Hausstand  unterhält  und  auch  am
 Ort  der  ersten  Tätigkeitsstätte  wohnt.  Das
 Vorliegen  eines  eigenen  Hausstands  setzt
 das  Innehaben  einer  Wohnung  sowie  eine
 finanzielle  Beteiligung  an  den  Kosten  der
 Lebensführung  voraus.  Als  Unterkunftskos-
 ten  für  eine  doppelte  Haushaltsführung  kön-
 nen  im  Inland  die  tatsächlichen  Aufwendun-
 gen  für  die  Nutzung  der  Unterkunft  ange-
 setzt  werden,  höchstens  1  000  Euro  im  Mo-
 nat.  Aufwendungen  für  die  Wege  vom  Ort
 der  ersten  Tätigkeitsstätte  zum  Ort  des  eige-
 nen  Hausstandes  und  zurück  können  jeweils
 nur  für  eine  Heimfahrt  wöchentlich  abgezo-
 gen  werden.  Zur  Abgeltung  der  Aufwendun-
 gen  für  eine  Heimfahrt  ist  eine  Entfernungs-
 pauschale  von  0,30  Euro  für  jeden  vollen
 Kilometer  der  Entfernung  zwischen  dem  Ort
 des  eigenen  Hausstandes  und  dem  Ort  der
 ersten  Tätigkeitsstätte  anzusetzen.  Nummer  4
 Satz  3  bis  5  ist  entsprechend  anzuwenden.
 Aufwendungen  für  Heimfahrten  mit  einem
 dem  Steuerpflichtigen  im  Rahmen  einer
 Einkunftsart  überlassenen  Kraftfahrzeug
 werden nicht berücksichtigt.“

 dd)  Nach  Nummer  5  wird  folgende  Nummer  5a  ein-
 gefügt:

 „5a.  notwendige  Mehraufwendungen  eines  Ar-
 beitnehmers  für  beruflich  veranlasste  Über-
 nachtungen  an  einer  Tätigkeitsstätte,  die
 nicht  erste  Tätigkeitsstätte  ist.  Übernach-
 tungskosten  sind  die  tatsächlichen  Aufwen-
 dungen  für  die  persönliche  Inanspruch-
 nahme  einer  Unterkunft  zur  Übernachtung.
 Soweit  höhere  Übernachtungskosten  anfal-
 len,  weil  der  Arbeitnehmer  eine  Unterkunft
 erste  Tätigkeitsstätte  (§  9  Absatz  4)  und  hat
 er  nach  den  dienst-  oder  arbeitsrechtlichen
 Festlegungen  sowie  den  diese  ausfüllenden
 Absprachen  und  Weisungen  zur  Aufnahme
 seiner  beruflichen  Tätigkeit  dauerhaft  den-
 selben  Ort  oder  dasselbe  weiträumige  Tätig-
 keitsgebiet  typischerweise  arbeitstäglich
 aufzusuchen,  gilt  Absatz  1  Satz  3  Nummer  4
 und  Absatz  2  für  die  Fahrten  von  der  Woh-
 nung  zu  diesem  Ort  oder  dem  zur  Wohnung
 nächstgelegenen  Zugang  zum  Tätigkeitsge-
 biet  entsprechend.  Für  die  Fahrten  innerhalb
 des  weiträumigen  Tätigkeitsgebietes  gelten
 die Sätze 1 und 2 entsprechend.“

 cc)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  notwendige  Mehraufwendungen,  die  einem
 Arbeitnehmer  wegen  einer  beruflich  veran-
 lassten  doppelten  Haushaltsführung  entste-
 hen.  Eine  doppelte  Haushaltsführung  liegt
 nur  vor,  wenn  der  Arbeitnehmer  außerhalb
 des  Ortes  seiner  ersten  Tätigkeitsstätte  einen
 eigenen  Hausstand  unterhält  und  auch  am
 Ort  der  ersten  Tätigkeitsstätte  wohnt.  Das
 Vorliegen  eines  eigenen  Hausstands  setzt
 das  Innehaben  einer  Wohnung  sowie  eine
 finanzielle  Beteiligung  an  den  Kosten  der
 Lebensführung  voraus.  Als  Unterkunftskos-
 ten  für  eine  doppelte  Haushaltsführung  kön-
 nen  im  Inland  die  tatsächlichen  Aufwendun-
 gen  für  die  Nutzung  der  Unterkunft  ange-
 setzt  werden,  höchstens  1  000  Euro  im  Mo-
 nat.  Aufwendungen  für  die  Wege  vom  Ort
 der  ersten  Tätigkeitsstätte  zum  Ort  des  eige-
 nen  Hausstandes  und  zurück  (Familien-
 heimfahrt)  können  jeweils  nur  für  eine
 Familienheimfahrt  wöchentlich  abgezo-
 gen  werden.  Zur  Abgeltung  der  Aufwendun-
 gen  für  eine  Familienheimfahrt  ist  eine
 Entfernungspauschale  von  0,30  Euro  für  je-
 den  vollen  Kilometer  der  Entfernung  zwi-
 schen  dem  Ort  des  eigenen  Hausstandes  und
 dem  Ort  der  ersten  Tätigkeitsstätte  anzuset-
 zen.  Nummer  4  Satz  3  bis  5  ist  entsprechend
 anzuwenden.  Aufwendungen  für  Familien-
 heimfahrten  mit  einem  dem  Steuerpflichti-
 gen  im  Rahmen  einer  Einkunftsart  überlas-
 senen  Kraftfahrzeug  werden  nicht  berück-
 sichtigt.“

 dd)  u n v e r ä n d e r t
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gemeinsam  mit  Personen  nutzt,  die  in  kei-
 nem  Dienstverhältnis  zum  selben  Arbeitge-
 ber  stehen,  sind  nur  diejenigen  Aufwendun-
 gen  anzusetzen,  die  bei  alleiniger  Nutzung
 durch  den  Arbeitnehmer  angefallen  wären.
 Nach  Ablauf  von  48  Monaten  einer  länger-
 fristigen  beruflichen  Tätigkeit  an  derselben
 Tätigkeitsstätte,  die  nicht  erste  Tätigkeits-
 stätte  ist,  können  Unterkunftskosten  nur
 noch  bis  zur  Höhe  des  Betrags  nach  Num-
 mer  5  angesetzt  werden.  Eine  Unterbre-
 chung  dieser  beruflichen  Tätigkeit  an  dersel-
 ben  Tätigkeitsstätte  führt  zu  einem  Neube-
 ginn,  wenn  die  Unterbrechung  mindestens
 sechs Monate dauert.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Durch  die  Entfernungspauschalen  sind  sämt-
 liche  Aufwendungen  abgegolten,  die  durch  die  Wege
 zwischen  Wohnung  und  erster  Tätigkeitsstätte  im
 Sinne  des  Absatzes  4  und  durch  die  Familienheim-
 fahrten  veranlasst  sind.  Aufwendungen  für  die  Be-
 nutzung  öffentlicher  Verkehrsmittel  können  angesetzt
 werden,  soweit  sie  den  im  Kalenderjahr  insgesamt  als
 Entfernungspauschale  abziehbaren  Betrag  überstei-
 gen. Behinderte Menschen,

 1.  deren  Grad  der  Behinderung  mindestens  70  be-
 trägt,

 2.  deren  Grad  der  Behinderung  weniger  als  70,  aber
 mindestens  50  beträgt  und  die  in  ihrer  Bewegungs-
 fähigkeit  im  Straßenverkehr  erheblich  beeinträch-
 tigt sind,

 können  anstelle  der  Entfernungspauschalen  die  tat-
 sächlichen  Aufwendungen  für  die  Wege  zwischen
 Wohnung  und  erster  Tätigkeitsstätte  und  für  Fami-
 lienheimfahrten  ansetzen.  Die  Voraussetzungen  der
 Nummern  1  und  2  sind  durch  amtliche  Unterlagen
 nachzuweisen.“

 c)  In  Absatz  3  werden  die  Wörter  „Nummer  4  und  5“
 durch die Wörter „Nummer 4 bis 5a“ ersetzt.

 d)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

 „(4)  Erste  Tätigkeitsstätte  ist  die  ortsfeste  betrieb-
 liche  Einrichtung  des  Arbeitgebers,  eines  verbunde-
 nen  Unternehmens  (§  15  des  Aktiengesetzes)  oder
 eines  vom  Arbeitgeber  bestimmten  Dritten,  der  der
 Arbeitnehmer  dauerhaft  zugeordnet  ist.  Die  Zuord-
 nung  im  Sinne  des  Satzes  1  wird  durch  die  dienst-
 oder  arbeitsrechtlichen  Festlegungen  sowie  die  diese
 ausfüllenden  Absprachen  und  Weisungen  bestimmt.
 Von  einer  dauerhaften  Zuordnung  ist  insbesondere
 auszugehen,  wenn  der  Arbeitnehmer  unbefristet,  für
 die  Dauer  des  Dienstverhältnisses  oder  über  einen
 Zeitraum  von  48  Monaten  hinaus  an  einer  solchen
 Tätigkeitsstätte  tätig  werden  soll.  Fehlt  eine  solche
 dienst-  oder  arbeitsrechtliche  Festlegung  auf  eine
 Tätigkeitsstätte  oder  ist  sie  nicht  eindeutig,  ist  erste
 b)  u n v e r ä n d e r t

 c)  In  Absatz  3  werden  die  Wörter  „Nummer  4  und  5
 und  Absatz  2“  durch  die  Wörter  „Nummer  4  bis  5a
 sowie die Absätze 2 und 4a“ ersetzt.

 d)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

 „(4)  Erste  Tätigkeitsstätte  ist  die  ortsfeste  betrieb-
 liche  Einrichtung  des  Arbeitgebers,  eines  verbunde-
 nen  Unternehmens  (§  15  des  Aktiengesetzes)  oder
 eines  vom  Arbeitgeber  bestimmten  Dritten,  der  der
 Arbeitnehmer  dauerhaft  zugeordnet  ist.  Die  Zuord-
 nung  im  Sinne  des  Satzes  1  wird  durch  die  dienst-
 oder  arbeitsrechtlichen  Festlegungen  sowie  die  diese
 ausfüllenden  Absprachen  und  Weisungen  bestimmt.
 Von  einer  dauerhaften  Zuordnung  ist  insbesondere
 auszugehen,  wenn  der  Arbeitnehmer  unbefristet,  für
 die  Dauer  des  Dienstverhältnisses  oder  über  einen
 Zeitraum  von  48  Monaten  hinaus  an  einer  solchen
 Tätigkeitsstätte  tätig  werden  soll.  Fehlt  eine  solche
 dienst-  oder  arbeitsrechtliche  Festlegung  auf  eine
 Tätigkeitsstätte  oder  ist  sie  nicht  eindeutig,  ist  erste
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Tätigkeitsstätte  die  betriebliche  Einrichtung,  an  der
 der Arbeitnehmer

 1.  typischerweise  arbeitstäglich  tätig  werden  soll
 oder

 2.  je  Arbeitswoche  einen  vollen  Arbeitstag  oder  min-
 destens  20  Prozent  seiner  vereinbarten  regelmäßi-
 gen Arbeitszeit tätig werden soll.

 Je  Dienstverhältnis  hat  der  Arbeitnehmer  höchstens
 eine  erste  Tätigkeitsstätte.  Liegen  die  Voraussetzun-
 gen  der  Sätze  1  bis  4  für  mehrere  Tätigkeitsstätten
 vor,  ist  diejenige  Tätigkeitsstätte  erste  Tätigkeits-
 stätte,  die  der  Arbeitgeber  bestimmt.  Fehlt  es  an  die-
 ser  Bestimmung  oder  ist  sie  nicht  eindeutig,  ist  die
 der  Wohnung  örtlich  am  nächsten  liegende  Tätig-
 keitsstätte  die  erste  Tätigkeitsstätte.  Als  erste  Tätig-
 keitsstätte  gilt  auch  eine  Bildungseinrichtung,  die
 außerhalb  eines  Dienstverhältnisses  zum  Zwecke
 eines  Vollzeitstudiums  oder  einer  vollzeitigen  Bil-
 dungsmaßnahme aufgesucht wird.“

 e)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

 „(4a)  Mehraufwendungen  des  Arbeitnehmers  für
 die  Verpflegung  sind  nur  nach  Maßgabe  der  folgen-
 den  Sätze  als  Werbungskosten  abziehbar.  Wird  der
 Arbeitnehmer  außerhalb  seiner  Wohnung  und  ersten
 Tätigkeitsstätte  beruflich  tätig  (auswärtige  berufliche
 Tätigkeit),  ist  zur  Abgeltung  der  ihm  tatsächlich  ent-
 standenen,  beruflich  veranlassten  Mehraufwendun-
 gen  eine  Verpflegungspauschale  anzusetzen.  Diese
 beträgt

 1.  24  Euro  für  jeden  Kalendertag,  an  dem  der  Arbeit-
 nehmer  24  Stunden  von  seiner  Wohnung  abwe-
 send ist,

 2.  jeweils  12  Euro  für  den  An-  und  Abreisetag,  wenn
 der  Arbeitnehmer  an  diesem,  einem  anschließen-
 den  oder  vorhergehenden  Tag  außerhalb  seiner
 Wohnung übernachtet,

 3.  12  Euro  für  den  Kalendertag,  an  dem  der  Arbeit-
 nehmer  ohne  Übernachtung  außerhalb  seiner
 Wohnung  mehr  als  8  Stunden  von  seiner  Wohnung
 und  der  ersten  Tätigkeitsstätte  abwesend  ist;  be-
 ginnt  die  auswärtige  berufliche  Tätigkeit  an  einem
 Kalendertag  und  endet  am  nachfolgenden  Kalen-
 dertag  ohne  Übernachtung,  werden  12  Euro  für
 den  Kalendertag  gewährt,  an  dem  der  Arbeitneh-
 mer  den  überwiegenden  Teil  der  insgesamt  mehr
 als  8  Stunden  von  seiner  Wohnung  und  der  ersten
 Tätigkeitsstätte abwesend ist.

 Hat  der  Arbeitnehmer  keine  erste  Tätigkeitsstätte,
 gelten  die  Sätze  2  und  3  entsprechend;  Wohnung  im
 Sinne  der  Sätze  2  und  3  ist  der  eigene  Hausstand,  der
 den  Mittelpunkt  der  Lebensinteressen  des  Arbeitneh-
 mers  bildet  sowie  eine  Unterkunft  am  Ort  der  ersten
 Tätigkeitsstätte  im  Rahmen  der  doppelten  Haushalts-
 führung.  Bei  einer  Tätigkeit  im  Ausland  treten  an  die
 Stelle  der  Pauschbeträge  nach  Satz  3  länderweise  un-
 terschiedliche  Pauschbeträge,  die  für  die  Fälle  der
 Nummer  1  mit  120  sowie  der  Nummern  2  und  3  mit
 Tätigkeitsstätte  die  betriebliche  Einrichtung,  an  der
 der Arbeitnehmer

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  je  Arbeitswoche  zwei  volle  Arbeitstage  oder  min-
 destens  ein  Drittel  seiner  vereinbarten  regelmäßi-
 gen Arbeitszeit tätig werden soll.

 Je  Dienstverhältnis  hat  der  Arbeitnehmer  höchstens
 eine  erste  Tätigkeitsstätte.  Liegen  die  Voraussetzun-
 gen  der  Sätze  1  bis  4  für  mehrere  Tätigkeitsstätten
 vor,  ist  diejenige  Tätigkeitsstätte  erste  Tätigkeits-
 stätte,  die  der  Arbeitgeber  bestimmt.  Fehlt  es  an  die-
 ser  Bestimmung  oder  ist  sie  nicht  eindeutig,  ist  die
 der  Wohnung  örtlich  am  nächsten  liegende  Tätig-
 keitsstätte  die  erste  Tätigkeitsstätte.  Als  erste  Tätig-
 keitsstätte  gilt  auch  eine  Bildungseinrichtung,  die
 außerhalb  eines  Dienstverhältnisses  zum  Zwecke
 eines  Vollzeitstudiums  oder  einer  vollzeitigen  Bil-
 dungsmaßnahme aufgesucht wird.“

 e)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

 „(4a)  Mehraufwendungen  des  Arbeitnehmers  für
 die  Verpflegung  sind  nur  nach  Maßgabe  der  folgen-
 den  Sätze  als  Werbungskosten  abziehbar.  Wird  der
 Arbeitnehmer  außerhalb  seiner  Wohnung  und  ersten
 Tätigkeitsstätte  beruflich  tätig  (auswärtige  berufliche
 Tätigkeit),  ist  zur  Abgeltung  der  ihm  tatsächlich  ent-
 standenen,  beruflich  veranlassten  Mehraufwendun-
 gen  eine  Verpflegungspauschale  anzusetzen.  Diese
 beträgt

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  u n v e r ä n d e r t

 Hat  der  Arbeitnehmer  keine  erste  Tätigkeitsstätte,
 gelten  die  Sätze  2  und  3  entsprechend;  Wohnung  im
 Sinne  der  Sätze  2  und  3  ist  der  eigene  Hausstand,  der
 den  Mittelpunkt  der  Lebensinteressen  des  Arbeitneh-
 mers  bildet  sowie  eine  Unterkunft  am  Ort  der  ersten
 Tätigkeitsstätte  im  Rahmen  der  doppelten  Haushalts-
 führung.  Bei  einer  Tätigkeit  im  Ausland  treten  an  die
 Stelle  der  Pauschbeträge  nach  Satz  3  länderweise  un-
 terschiedliche  Pauschbeträge,  die  für  die  Fälle  der
 Nummer  1  mit  120  sowie  der  Nummern  2  und  3  mit
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80  Prozent  der  Auslandstagegelder  nach  dem  Bun-
 desreisekostengesetz  vom  Bundesministerium  der
 Finanzen  im  Einvernehmen  mit  den  obersten  Finanz-
 behörden  der  Länder  aufgerundet  auf  volle  Euro  fest-
 gesetzt  werden;  dabei  bestimmt  sich  der  Pauschbe-
 trag  nach  dem  Ort,  den  der  Arbeitnehmer  vor  24  Uhr
 Ortszeit  zuletzt  erreicht,  oder,  wenn  dieser  Ort  im  In-
 land  liegt,  nach  dem  letzten  Tätigkeitsort  im  Ausland.
 Der  Abzug  der  Verpflegungspauschalen  ist  auf  die
 ersten  drei  Monate  einer  längerfristigen  beruflichen
 Tätigkeit  an  derselben  Tätigkeitsstätte  beschränkt.
 Eine  Unterbrechung  dieser  beruflichen  Tätigkeit  an
 derselben  Tätigkeitsstätte  führt  zu  einem  Neubeginn,
 wenn  sie  mindestens  vier  Wochen  dauert.  Wird  dem
 Arbeitnehmer  anlässlich  oder  während  einer  Tätig-
 keit  außerhalb  seiner  ersten  Tätigkeitsstätte  vom
 Arbeitgeber  oder  auf  dessen  Veranlassung  von  einem
 Dritten  eine  Mahlzeit  zur  Verfügung  gestellt,  sind  die
 nach  den  Sätzen  3  und  5  ermittelten  Verpflegungs-
 pauschalen zu kürzen:

 1.  für Frühstück um 20 Prozent,

 2.  für  Mittag-  und  Abendessen  um  jeweils  40  Pro-
 zent,

 der  nach  Satz  3  Nummer  1  gegebenenfalls  in  Verbin-
 dung  mit  Satz  5  maßgebenden  Verpflegungspau-
 schale  für  einen  vollen  Kalendertag;  die  Kürzung
 darf  die  ermittelte  Verpflegungspauschale  nicht  über-
 steigen.  Satz  8  gilt  auch,  wenn  Reisekostenvergütun-
 gen  wegen  der  zur  Verfügung  gestellten  Mahlzeiten
 einbehalten  oder  gekürzt  werden  oder  die  Mahlzeiten
 nach  §  40  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1a  pauschal  be-
 steuert  werden.  Hat  der  Arbeitnehmer  für  die  Mahl-
 zeit  ein  Entgelt  gezahlt,  mindert  dieser  Betrag  den
 Kürzungsbetrag  nach  Satz  8.  Erhält  der  Arbeitneh-
 mer  steuerfreie  Erstattungen  für  Verpflegung,  ist  ein
 Werbungskostenabzug insoweit ausgeschlossen.“

 f)  In  Absatz  5  Satz  1  werden  die  Wörter  „Nummer  1  bis
 5“ durch die Wörter „Nummer 1 bis 4“ ersetzt.

 5.  §  10 Absatz 1 Nummer 7 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „§  4  Absatz  5  Satz  1  Nummer  6b,  §  9  Absatz  1  Satz  3
 Nummer  4  und  5,  Absatz  2,  Absatz  4  Satz  7  und  Absatz
 4a  sind  bei  der  Ermittlung  der  Aufwendungen  anzuwen-
 den;“.
 80  Prozent  der  Auslandstagegelder  nach  dem  Bun-
 desreisekostengesetz  vom  Bundesministerium  der
 Finanzen  im  Einvernehmen  mit  den  obersten  Finanz-
 behörden  der  Länder  aufgerundet  auf  volle  Euro  fest-
 gesetzt  werden;  dabei  bestimmt  sich  der  Pauschbe-
 trag  nach  dem  Ort,  den  der  Arbeitnehmer  vor  24  Uhr
 Ortszeit  zuletzt  erreicht,  oder,  wenn  dieser  Ort  im  In-
 land  liegt,  nach  dem  letzten  Tätigkeitsort  im  Ausland.
 Der  Abzug  der  Verpflegungspauschalen  ist  auf  die
 ersten  drei  Monate  einer  längerfristigen  beruflichen
 Tätigkeit  an  derselben  Tätigkeitsstätte  beschränkt.
 Eine  Unterbrechung  dieser  beruflichen  Tätigkeit  an
 derselben  Tätigkeitsstätte  führt  zu  einem  Neubeginn,
 wenn  sie  mindestens  vier  Wochen  dauert.  Wird  dem
 Arbeitnehmer  anlässlich  oder  während  einer  Tätig-
 keit  außerhalb  seiner  ersten  Tätigkeitsstätte  vom
 Arbeitgeber  oder  auf  dessen  Veranlassung  von  einem
 Dritten  eine  Mahlzeit  zur  Verfügung  gestellt,  sind  die
 nach  den  Sätzen  3  und  5  ermittelten  Verpflegungs-
 pauschalen zu kürzen:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  u n v e r ä n d e r t

 der  nach  Satz  3  Nummer  1  gegebenenfalls  in  Verbin-
 dung  mit  Satz  5  maßgebenden  Verpflegungspau-
 schale  für  einen  vollen  Kalendertag;  die  Kürzung
 darf  die  ermittelte  Verpflegungspauschale  nicht  über-
 steigen.  Satz  8  gilt  auch,  wenn  Reisekostenvergütun-
 gen  wegen  der  zur  Verfügung  gestellten  Mahlzeiten
 einbehalten  oder  gekürzt  werden  oder  die  Mahlzeiten
 nach  §  40  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1a  pauschal  be-
 steuert  werden.  Hat  der  Arbeitnehmer  für  die  Mahl-
 zeit  ein  Entgelt  gezahlt,  mindert  dieser  Betrag  den
 Kürzungsbetrag  nach  Satz  8.  Erhält  der  Arbeitneh-
 mer  steuerfreie  Erstattungen  für  Verpflegung,  ist  ein
 Werbungskostenabzug  insoweit  ausgeschlossen.  Die
 Verpflegungspauschalen  nach  den  Sätzen  3  und  5
 sowie  die  Dreimonatsfrist  nach  den  Sätzen  6  und  7
 gelten  auch  für  den  Abzug  von  Mehraufwendun-
 gen  für  Verpflegung,  die  bei  einer  beruflich  veran-
 lassten  doppelten  Haushaltsführung  entstehen;
 dabei  ist  für  jeden  Kalendertag  innerhalb  der
 Dreimonatsfrist,  an  dem  gleichzeitig  eine  Tätig-
 keit  im  Sinne  des  Satzes  2  oder  des  Satzes  4  ausge-
 übt  wird,  nur  der  jeweils  höchste  in  Betracht
 kommende  Pauschbetrag  abziehbar.  Die  Dauer
 einer  Tätigkeit  im  Sinne  des  Satzes  2  an  dem
 Tätigkeitsort,  an  dem  die  doppelte  Haushaltsfüh-
 rung  begründet  wurde,  ist  auf  die  Dreimonatsfrist
 anzurechnen,  wenn  sie  ihr  unmittelbar  vorausge-
 gangen ist.“

 f)  u n v e r ä n d e r t

 5.  u n v e r ä n d e r t



Drucksache 17/11180 – 12 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
6.  In  §  10d  Absatz  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „511  500“
 durch  die  Angabe  „1  000  000“  und  die  Angabe
 „1  023  000“ durch die Angabe „2 000 000“ ersetzt.

 7.  §  40 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  Nummer  1  wird  folgende  Nummer  1a  ein-
 gefügt:

 „1a.  oder  auf  seine  Veranlassung  ein  Dritter  den
 Arbeitnehmern  anlässlich  einer  beruflichen
 Tätigkeit  außerhalb  seiner  Wohnung  und
 ersten  Tätigkeitsstätte  Mahlzeiten  zur  Ver-
 fügung  stellt,  die  nach  §  8  Absatz  2  Satz  8
 und  9  mit  dem  Sachbezugswert  anzusetzen
 sind,“.

 bb)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  Vergütungen  für  Verpflegungsmehraufwen-
 dungen  anlässlich  einer  Tätigkeit  im  Sinne
 des  §  9  Absatz  4a  Satz  3  bis  6  zahlt,  soweit
 diese  die  dort  bezeichneten  Pauschalen  um
 nicht mehr als 100 Prozent übersteigen,“.

 b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Arbeitgeber  kann  die  Lohnsteuer  mit  einem
 Pauschsteuersatz  von  15  Prozent  für  Sachbezüge  in
 Form  der  unentgeltlichen  oder  verbilligten  Beförde-
 rung  eines  Arbeitnehmers  zwischen  Wohnung  und
 erster  Tätigkeitsstätte  und  für  zusätzlich  zum  ohnehin
 geschuldeten  Arbeitslohn  geleistete  Zuschüsse  zu
 den  Aufwendungen  des  Arbeitnehmers  für  Fahrten
 zwischen  Wohnung  und  erster  Tätigkeitsstätte  erhe-
 ben,  soweit  diese  Bezüge  den  Betrag  nicht  überstei-
 gen,  den  der  Arbeitnehmer  nach  §  9  Absatz  1  Satz  3
 Nummer  4  und  Absatz  2  als  Werbungskosten  geltend
 machen  könnte,  wenn  die  Bezüge  nicht  pauschal  be-
 steuert würden.“

 8.  §  52 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Diese  Fassung  des  Gesetzes  ist,  soweit  in  den
 folgenden  Absätzen  und  §  52a  nichts  anderes  be-
 stimmt  ist,  erstmals  für  den  Veranlagungszeitraum
 2014  anzuwenden.  Beim  Steuerabzug  vom  Arbeits-
 lohn  gilt  Satz  1  mit  der  Maßgabe,  dass  diese  Fassung
 erstmals  auf  den  laufenden  Arbeitslohn  anzuwenden
 ist,  der  für  einen  nach  dem  31.  Dezember  2013  en-
 denden  Lohnzahlungszeitraum  gezahlt  wird,  und  auf
 sonstige  Bezüge,  die  nach  dem  31.  Dezember  2013
 zufließen.“
 6.  u n v e r ä n d e r t

 7.  In  §  37b  Absatz  2  Satz  2  werden  die  Wörter  „§  8  Ab-
 satz  2  Satz  2  bis  8“  durch  die  Wörter  „§  8  Absatz  2
 Satz 2 bis 10“ ersetzt.

 8.  u n v e r ä n d e r t

 9.  §  41b  Absatz  1  Satz  2  Nummer  8  wird  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „8.  für  die  dem  Arbeitnehmer  zur  Verfügung  ge-
 stellten  Mahlzeiten  nach  §  8  Absatz  2  Satz  8  den
 Großbuchstaben M,“.

 10.  u n v e r ä n d e r t
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b)  In  Absatz  12  werden  die  Sätze  4  und  5  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „§  4  Absatz  5  Satz  1  Nummer  5  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [ein-
 setzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Än-
 derungsgesetzes])  ist  erstmals  ab  dem  1.  Januar  2014
 anzuwenden.  §  4  Absatz  5  Satz  1  Nummer  6a  in  der
 Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorlie-
 genden  Änderungsgesetzes])  ist  erstmals  ab  dem
 1.  Januar 2014 anzuwenden.“

 c)  Dem Absatz 25 wird folgender Satz angefügt:

 „§  10d  Absatz  1  Satz  1  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Da-
 tum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungs-
 gesetzes])  ist  erstmals  auf  negative  Einkünfte  anzu-
 wenden,  die  bei  der  Ermittlung  des  Gesamtbetrags
 der  Einkünfte  des  Veranlagungszeitraums  2013  nicht
 ausgeglichen werden können.“

 Artikel 2

 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes

 Das  Körperschaftsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  15.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4144),
 das  zuletzt  durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom  7.  Dezember
 2011  (BGBl.  I  S.  2592)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  18  wie
 folgt gefasst:

 „§  18  (weggefallen)“.

 2.  §  14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Im  Satzteil  vor  Nummer  1  werden  die  Wör-
 ter  „mit  Geschäftsleitung  und  Sitz  im  In-
 land“  durch  die  Wörter  „mit  Geschäftslei-
 tung  im  Inland  und  Sitz  in  einem  Mitglied-
 staat  der  Europäischen  Union  oder  in  ei-
 nem  Vertragsstaat  des  EWR-Abkommens“
 ersetzt  und  werden  die  Wörter  „so  ist  das“
 durch die Wörter „ist das“ ersetzt.

 bbb)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  Organträger  muss  eine  natürliche  Per-
 son  oder  eine  nicht  von  der  Körper-
 schaftsteuer  befreite  Körperschaft,  Per-
 sonenvereinigung  oder  Vermögens-
 masse  sein.  Organträger  kann  auch  eine
 Personengesellschaft  im  Sinne  des  §  15
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  des  Einkom-
 mensteuergesetzes  sein,  wenn  sie  eine
 Tätigkeit  im  Sinne  des  §  15  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1  des  Einkommensteu-
 ergesetzes  ausübt.  Die  Voraussetzung
 der  Nummer  1  muss  im  Verhältnis  zur
 Artikel 2

 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes

 Das  Körperschaftsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  15.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4144),
 das  zuletzt  durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom  7.  Dezember
 2011  (BGBl.  I  S.  2592)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  §  14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  u n v e r ä n d e r t

 bbb)  u n v e r ä n d e r t
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Personengesellschaft  selbst  erfüllt  sein.
 Die  Beteiligung  im  Sinne  der  Num-
 mer  1  an  der  Organgesellschaft  oder,
 bei  mittelbarer  Beteiligung  an  der
 Organgesellschaft,  die  Beteiligung  im
 Sinne  der  Nummer  1  an  der  vermitteln-
 den  Gesellschaft,  müssen  ununter-
 brochen  während  der  gesamten  Dauer
 der  Organschaft  einer  inländischen  Be-
 triebsstätte  im  Sinne  des  §  12  der  Ab-
 gabenordnung  des  Organträgers  zuzu-
 ordnen  sein.  Ist  der  Organträger  mittel-
 bar  über  eine  oder  mehrere  Personenge-
 sellschaften  an  der  Organgesellschaft
 beteiligt,  gilt  Satz  4  sinngemäß.  Das
 Einkommen  der  Organgesellschaft  ist
 der  inländischen  Betriebsstätte  des
 Organträgers  zuzurechnen,  der  die  Be-
 teiligung  im  Sinne  der  Nummer  1  an
 der  Organgesellschaft  oder,  bei  mittel-
 barer  Beteiligung  an  der  Organgesell-
 schaft,  die  Beteiligung  im  Sinne  der
 Nummer  1  an  der  vermittelnden  Gesell-
 schaft  zuzuordnen  ist.  Eine  inländische
 Betriebsstätte  im  Sinne  der  vorstehen-
 den  Sätze  ist  nur  gegeben,  wenn  die  die-
 ser  Betriebsstätte  zuzurechnenden  Ein-
 künfte  sowohl  nach  innerstaatlichem
 Steuerrecht  als  auch  nach  einem  anzu-
 wendenden  Abkommen  zur  Vermei-
 dung  der  Doppelbesteuerung  der  inlän-
 dischen  Besteuerung  unterliegen.“

 ccc)  Der  Nummer  3  werden  die  folgenden  Sätze
 angefügt:

 „Der  Gewinnabführungsvertrag  gilt  auch
 als  durchgeführt,  wenn  der  abgeführte  Ge-
 winn  oder  ausgeglichene  Verlust  auf  einem
 Jahresabschluss  beruht,  der  fehlerhafte  Bi-
 lanzansätze enthält, sofern

 a)  der  Jahresabschluss  wirksam  festgestellt
 ist,

 b)  die  Fehlerhaftigkeit  bei  Erstellung  des
 Jahresabschlusses  unter  Anwendung  der
 Sorgfalt  eines  ordentlichen  Kaufmanns
 nicht  hätte  erkannt  werden  können  und

 c)  der  Fehler  spätestens  in  dem  nächsten
 nach  dem  Zeitpunkt  des  Bekanntwer-
 dens  des  Fehlers  aufzustellenden  Jahres-
 abschluss  der  Organgesellschaft  und  des
 Organträgers  korrigiert  und  das  Ergebnis
 entsprechend  abgeführt  oder  ausge-
 glichen  wird.

 Die  Voraussetzung  des  Satzes  4  Buchstabe  b
 gilt  bei  Vorliegen  eines  uneingeschränkten
 Bestätigungsvermerks  nach  §  322  Absatz  3
 ccc)  Der  Nummer  3  werden  die  folgenden  Sätze
 angefügt:

 „Der  Gewinnabführungsvertrag  gilt  auch
 als  durchgeführt,  wenn  der  abgeführte  Ge-
 winn  oder  ausgeglichene  Verlust  auf  einem
 Jahresabschluss  beruht,  der  fehlerhafte  Bi-
 lanzansätze enthält, sofern

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  die  Fehlerhaftigkeit  bei  Erstellung  des
 Jahresabschlusses  unter  Anwendung  der
 Sorgfalt  eines  ordentlichen  Kaufmanns
 nicht  hätte  erkannt  werden  müssen  und

 c)  ein  von  der  Finanzverwaltung  bean-
 standeter  Fehler  spätestens  in  dem
 nächsten  nach  dem  Zeitpunkt  der  Bean-
 standung  des  Fehlers  aufzustellenden
 Jahresabschluss  der  Organgesellschaft
 und  des  Organträgers  korrigiert  und  das
 Ergebnis  entsprechend  abgeführt  oder
 ausgeglichen  wird,  soweit  es  sich  um
 einen  Fehler  handelt,  der  in  der  Han-
 delsbilanz  zu  korrigieren  ist.

 Die  Voraussetzung  des  Satzes  4  Buchstabe  b
 gilt  bei  Vorliegen  eines  uneingeschränkten
 Bestätigungsvermerks  nach  §  322  Absatz  3
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des  Handelsgesetzbuches  oder  der  Beschei-
 nigung  eines  Steuerberaters  oder  Wirt-
 schaftsprüfers  über  die  Erstellung  eines
 Jahresabschlusses  mit  umfassenden  Beur-
 teilungen als erfüllt.“

 ddd)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  Negative  Einkünfte  des  Organträgers
 oder  der  Organgesellschaft  bleiben  bei
 der  inländischen  Besteuerung  unbe-
 rücksichtigt,  soweit  sie  in  einem  aus-
 ländischen  Staat  im  Rahmen  der  Be-
 steuerung  des  Organträgers,  der  Organ-
 gesellschaft  oder  einer  anderen  Person
 berücksichtigt  werden.“

 b)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5)  Das  dem  Organträger  zuzurechnende  Einkom-
 men  der  Organgesellschaft  und  damit  zusammenhän-
 gende  andere  Besteuerungsgrundlagen  werden  ge-
 genüber  dem  Organträger  und  der  Organgesellschaft
 gesondert  und  einheitlich  festgestellt.  Die  Feststel-
 lungen  nach  Satz  1  sind  für  die  Körperschaftsteuer-
 bescheide  des  Organträgers  und  der  Organgesell-
 schaft  bindend.  Die  Sätze  1  und  2  gelten  entspre-
 chend  für  von  der  Organgesellschaft  geleistete  Steu-
 ern,  die  auf  die  Steuer  des  Organträgers  anzurechnen
 sind.  Zuständig  für  diese  Feststellungen  ist  das  Fi-
 nanzamt,  das  für  die  Einkommensbesteuerung  der
 Organgesellschaft  zuständig  ist.  Die  Erklärung  zu
 den  gesonderten  und  einheitlichen  Feststellungen
 nach  den  Sätzen  1  und  3  soll  mit  der  Körperschaft-
 steuererklärung  der  Organgesellschaft  verbunden
 werden.“

 3.  §  17 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „Abs.“  durch  das  Wort  „Ab-
 satz“  ersetzt  und  werden  die  Wörter  „mit  Geschäfts-
 leitung  und  Sitz  im  Inland“  durch  die  Wörter  „mit
 Geschäftsleitung  im  Inland  und  Sitz  in  einem  Mit-
 gliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  in  einem  Ver-
 tragsstaat des EWR-Abkommens“ ersetzt.

 b)  Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  eine  Verlustübernahme  durch  Verweis  auf  die
 Vorschriften  des  §  302  des  Aktiengesetzes  in  sei-
 ner jeweils gültigen Fassung vereinbart wird.“

 4.  §  18 wird aufgehoben.
 des  Handelsgesetzbuchs  zum  Jahresab-
 schluss,  zu  einem  Konzernabschluss,  in
 den  der  handelsrechtliche  Jahresab-
 schluss  einbezogen  worden  ist,  oder  über
 die  freiwillige  Prüfung  des  Jahresab-
 schlusses  oder  der  Bescheinigung  eines
 Steuerberaters  oder  Wirtschaftsprüfers
 über  die  Erstellung  eines  Jahresabschlusses
 mit  umfassenden  Beurteilungen  als  er-
 füllt.“

 ddd)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  Negative  Einkünfte  eines  unbe-
 schränkt  steuerpflichtigen  Organträ-
 gers  oder  einer  unbeschränkt  steuer-
 pflichtigen  Organgesellschaft,  deren
 satzungsmäßiger  Sitz  sich  nicht  im
 Inland  befindet,  bleiben  bei  der  in-
 ländischen  Besteuerung  unberücksich-
 tigt,  soweit  sie  im  ausländischen  Staat,
 der  nicht  Mitgliedstaat  der  Euro-
 päischen  Union  oder  des  Euro-
 päischen  Wirtschaftsraums  ist,  im
 Rahmen  der  Besteuerung  des  Organträ-
 gers,  der  Organgesellschaft  oder  einer
 anderen  Person  berücksichtigt  wer-
 den.“

 b)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5)  Das  dem  Organträger  zuzurechnende  Einkom-
 men  der  Organgesellschaft  und  damit  zusammenhän-
 gende  andere  Besteuerungsgrundlagen  werden  ge-
 genüber  dem  Organträger  und  der  Organgesellschaft
 gesondert  und  einheitlich  festgestellt.  Die  Feststel-
 lungen  nach  Satz  1  sind  für  die  Besteuerung  des
 Einkommens  des  Organträgers  und  der  Organgesell-
 schaft  bindend.  Die  Sätze  1  und  2  gelten  entspre-
 chend  für  von  der  Organgesellschaft  geleistete  Steu-
 ern,  die  auf  die  Steuer  des  Organträgers  anzurechnen
 sind.  Zuständig  für  diese  Feststellungen  ist  das  Fi-
 nanzamt,  das  für  die  Besteuerung  nach  dem  Ein-
 kommen  der  Organgesellschaft  zuständig  ist.  Die
 Erklärung  zu  den  gesonderten  und  einheitlichen
 Feststellungen  nach  den  Sätzen  1  und  3  soll  mit  der
 Körperschaftsteuererklärung  der  Organgesellschaft
 verbunden werden.“

 3.  u n v e r ä n d e r t

 4.  u n v e r ä n d e r t
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5.  §  34 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  die  Angabe  „2010“  durch  die  An-
 gabe „2012“ ersetzt.

 b)  Dem  Absatz  9  werden  die  folgenden  Nummern  7  bis  9
 angefügt:

 „7.  Absatz  1  Satz  1  Nummer  3  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegen-
 den  Änderungsgesetzes])  ist  in  allen  noch  nicht
 bestandskräftig veranlagten Fällen anzuwenden.

 8.  Absatz  1  Satz  1  erster  Halbsatz  und  Satz  1  Num-
 mer  5  und  §  17  Satz  1  in  der  Fassung  des  Arti-
 kels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [ein-
 setzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ist  in  allen  noch  nicht  be-
 standskräftig veranlagten Fällen anzuwenden.

 9.  Absatz  5  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Ge-
 setzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes])  gilt  erstmals  für  Feststellungszeiträume,
 die nach dem 31. Dezember  2012 beginnen.“

 c)  Nach  Absatz  10a  wird  folgender  Absatz  10b  einge-
 fügt:

 „(10b)  §  17  Satz  2  Nummer  2  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [ein-
 setzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Än-
 derungsgesetzes])  ist  erstmals  auf  Gewinnabführungs-
 verträge  anzuwenden,  die  nach  dem  Tag  des  Inkraft-
 tretens  dieses  Gesetzes  abgeschlossen  oder  geändert
 werden.  Fehlt  einem  Gewinnabführungsvertrag,  der
 vor  diesem  Zeitpunkt  wirksam  abgeschlossen  wurde,
 der  Verweis  auf  §  302  des  Aktiengesetzes  in  der  je-
 weils  gültigen  Fassung,  steht  dies  der  Anwendung
 der  §§  14  bis  16  für  Veranlagungszeiträume,  die  vor
 dem  31.  Dezember  2014  enden,  nicht  entgegen,  wenn
 eine  Verlustübernahme  entsprechend  §  302  des  Ak-
 tiengesetzes  tatsächlich  erfolgt  ist  und  der  Gewinn-
 abführungsvertrag  bis  zum  Ablauf  des  31.  Dezember
 2014 wirksam  korrigiert wird.“
 5.  §  34 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  Dem  Absatz  9  werden  die  folgenden  Nummern  7  bis  9
 angefügt:

 „7.  u n v e r ä n d e r t

 8.  u n v e r ä n d e r t

 9.  Absatz  5  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Ge-
 setzes  vom  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes])  gilt  erstmals  für  Feststellungszeiträume,
 die nach dem 31. Dezember  2013 beginnen.“

 c)  Nach  Absatz  10a  wird  folgender  Absatz  10b  einge-
 fügt:

 „(10b)  §  17  Satz  2  Nummer  2  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [ein-
 setzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Än-
 derungsgesetzes])  ist  erstmals  auf  Gewinnabführungs-
 verträge  anzuwenden,  die  nach  dem  Tag  des  Inkraft-
 tretens  dieses  Gesetzes  abgeschlossen  oder  geändert
 werden.  Enthält  ein  Gewinnabführungsvertrag,  der
 vor  diesem  Zeitpunkt  wirksam  abgeschlossen  wurde,
 keinen  den  Anforderungen  des  §  17  Satz  2  Num-
 mer  2  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 15.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4144),  das  zuletzt
 durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom  7.  Dezember
 2011  (BGBl.  I  S.  2592)  geändert  worden  ist,  ent-
 sprechenden  Verweis  auf  §  302  des  Aktiengesetzes,
 steht  dies  der  Anwendung  der  §§  14  bis  16  für  Veran-
 lagungszeiträume,  die  vor  dem  31.  Dezember  2014
 enden,  nicht  entgegen,  wenn  eine  Verlustübernahme
 entsprechend  §  302  des  Aktiengesetzes  tatsächlich
 erfolgt  ist  und  eine  Verlustübernahme  entspre-
 chend  §  17  Satz  2  Nummer  2  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegen-
 den  Änderungsgesetzes])  bis  zum  Ablauf  des
 31.  Dezember  2014  wirksam  vereinbart  wird.  Für
 die  Anwendung  des  Satzes  2  ist  die  Vereinbarung
 einer  Verlustübernahme  entsprechend  §  17  Satz  2
 Nummer  2  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Ge-
 setzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgeset-
 zes])  nicht  erforderlich,  wenn  die  steuerliche
 Organschaft  vor  dem  1.  Januar  2015  beendet
 wurde.  Die  Änderung  im  Sinne  des  Satzes  2  eines
 bestehenden  Gewinnabführungsvertrags  gilt  für
 die  Anwendung  des  §  14  Absatz  1  Satz  1  Nummer  3
 nicht als Neuabschluss.“
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E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
d)  Der bisherige Absatz 10b wird Absatz 10c.

 Artikel 3

 Änderung des Bundesreisekostengesetzes

 §  6  Absatz  1  Satz  2  des  Bundesreisekostengesetzes  vom
 26.  Mai  2005  (BGBl.  I  S.  1418),  das  zuletzt  durch  Artikel  15
 Absatz  51  des  Gesetzes  vom  5.  Februar  2009  (BGBl.  I
 S.  160) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 „Die  Höhe  des  Tagegeldes  bemisst  sich  nach  der  Verpfle-
 gungspauschale  zur  Abgeltung  tatsächlich  entstandener,  be-
 ruflich  veranlasster  Mehraufwendungen  im  Inland  nach
 dem Einkommensteuergesetz.“

 Artikel  4

 Inkrafttreten

 Artikel  1  Nummer  1  bis  5,  7  und  8  Buchstabe  a  und  b  so-
 wie  Artikel  3  treten  am  1.  Januar  2014  in  Kraft.  Im  Übrigen
 tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft.
 d)  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 3

 u n v e r ä n d e r t

 Artikel 4

 Änderung des Gewerbesteuergesetzes

 Das  Gewerbesteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  15.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4167),
 das  zuletzt  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom  7.  Dezem-
 ber  2011  (BGBl.  I  S.  2592)  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  In  §  2  Absatz  2  Satz  2  wird  die  Angabe  „§§  14,  17
 oder 18“ durch die Angabe „§  14 oder §  17“ ersetzt.

 2.  In  §  36  Absatz  2  wird  nach  Satz  4  folgender  Satz  ein-
 gefügt:

 „§  2  Absatz  2  Satz  2  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  ...  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])
 ist  erstmals  für  den  Erhebungszeitraum  2012  anzu-
 wenden.“

 Artikel 5

 Änderung der Lohnsteuer-Durchführungs-
 verordnung

 In  §  4  Absatz  3  Satz  2  der  Lohnsteuer-Durchfüh-
 rungsverordnung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  10.  Oktober  1989  (BGBl.  I  S.  1848),  die  zuletzt
 durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  7.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  2592)  geändert  worden  ist,  werden  die  Wör-
 ter  „§  8  Abs.  2  Satz  9  und  Abs.  3“  durch  die  Wörter  „§  8
 Absatz  2  Satz  11  und  Absatz  3“  und  die  Wörter  „§  8
 Abs.  2  Satz  9  oder  Abs.  3“  durch  die  Wörter  „§  8  Ab-
 satz 2 Satz 11 oder Absatz 3“ ersetzt.

 Artikel 6

 Inkrafttreten

 Artikel  1  Nummer  1  bis  5,  7  bis  10  Buchstabe  a  und  b  so-
 wie  Artikel  3  und  5  treten  am  1.  Januar  2014  in  Kraft.  Im
 Übrigen  tritt  dieses  Gesetz  am  Tag  nach  der  Verkündung  in
 Kraft.
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